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InInInInformationen zur Abschlussprüfung 2012formationen zur Abschlussprüfung 2012formationen zur Abschlussprüfung 2012formationen zur Abschlussprüfung 2012    
(siehe auch: www.realschule-bgd.de) 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
im Folgenden möchte ich Euch einige Infos zur bevorstehenden Abschlussprüfung geben. 
Selbstverständlich stehen Eure Lehrerinnen und Lehrer und ich für weitere Fragen zur Verfügung. 
 
Zulassung zur PrüfungZulassung zur PrüfungZulassung zur PrüfungZulassung zur Prüfung::::    
     
Alle Schülerinnen und Schüler werden zur Prüfung zugelassen, wenn aufgrund der Jahresfortgangsnoten 
das Bestehen der Prüfung möglich ist. 
  
Schriftliche Prüfung / Praktische PrüfungSchriftliche Prüfung / Praktische PrüfungSchriftliche Prüfung / Praktische PrüfungSchriftliche Prüfung / Praktische Prüfung: 
 
-  In folgenden Fächern findet die Schriftliche Prüfung statt: Deutsch, Englisch, Mathematik,  
    Physik (I/technisch), Betriebswirtschaftslehre/Rechnungswesen (II/kaufmännisch). 
    Im Fach Sport (III/sportlich) findet die Schriftliche und die Praktische Prüfung statt; die Noten aus 
    diesen beiden Prüfungen werden im Verhältnis 1:1 zu einer Note zusammengefasst. 
                    
-  In allen Fächern, außer im Fach Englisch, sind die Hilfsmittel erlaubt, die auch zur Anfertigung von 
    Schulaufgaben in der 10. Klasse zugelassen sind.  
 
-  Erkrankungen, die die Teilnahme an der Schriftlichen bzw. Praktischen Prüfung verhindern, müssen 
    vor der Prüfung durch ärztliches Attest nachgewiesen werden; nachträglich können gesundheitliche 
    Gründe nicht geltend gemacht werden. Bei unentschuldigtem Fernbleiben von der Schriftlichen bzw. 
    Praktischen Prüfung wird die Prüfung im jeweiligen Fach mit der Note 6 bewertet.   
 
-  Bei Täuschungsversuchen wird die Arbeit abgenommen und mit der Note 6 bewertet. Bei der 
    Bewertung der Prüfungsarbeiten kann auch die Art und Form der schriftlichen Darstellung mit 
    einbezogen werden. 
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MündlicheMündlicheMündlicheMündliche    PrüfungPrüfungPrüfungPrüfung::::    
 
-  vor der Schriftlichen Prüfung: bei der Note 5 oder 6 in Nichtprüfungsfächern 
 
-  nach der Schriftlichen Prüfung: bei einer Note Differenz zwischen der Jahresfortgangsnote und der  
                                                    Note der Schriftlichen Prüfung (im Fach Sport inkl. der Note der 
                                                    Praktischen Prüfung), wenn der Prüfungsausschuss der Meinung ist, 
                                                    dass die schlechtere Note als Gesamtnote festzusetzen wäre.  
 
-  Zur Klärung der Gesamtnote können Mündliche Pflichtprüfungen angesetzt werden. 
 
-  Bei Erkrankungen und entschuldigtem Fernbleiben gelten die Bestimmungen wie bei der  
    Schriftlichen bzw. Praktischen Prüfung. 
 
Bestehen Bestehen Bestehen Bestehen des Realschulabschlussesdes Realschulabschlussesdes Realschulabschlussesdes Realschulabschlusses::::    
         
-  Bei der Bildung der Gesamtnote überwiegt in der Regel die Prüfungsnote gegenüber der 
    Jahresfortgansnote. Schriftliche und Mündliche Prüfung werden im Verhältnis 2:1 gewertet. 
 
-  Der Realschulabschluss ist nicht bestanden bei der Gesamtnote 6 in einem Vorrückungsfach oder der 
    Gesamtnote 5 in mehr als einem Vorrückungsfach. 
 
-  Bei der Gesamtnote 6 in einem Vorrückungsfach oder der Gesamtnote 5 in zwei Vorrückungsfächern 
    wird zum Bestehen des Realschulabschlusses in folgenden Fällen Notenausgleich gewährt:  
    - Gesamtnote 1 in einem Vorrückungsfach oder  
    - Gesamtnote 2 in zwei Vorrückungsfächern oder  
    - mindestens Gesamtnote 3 in vier Vorrückungsfächern. 
    Bei der Gesamtnote 6 im Fach Deutsch wird kein Notenausgleich gewährt. 
 
-  Auf Antrag bei der Schulleitung können Noten in Fächern aus der 9. Jahrgangsstufe 
    der Realschule, die in Klasse 10 nicht mehr unterrichtet wurden, in das Abschlusszeugnis 
    aufgenommen werden. Zum Notenausgleich können diese Noten nicht herangezogen werden. 
 
-  Schülerinnen und Schüler, die den Realschulabschluss nicht bestanden haben, erhalten ein 
    Jahreszeugnis mit den Jahresfortgangsnoten und einem Vermerk über das Nichtbestehen. 
  
-  Die Abschlussklasse kann mit Genehmigung des Schulleiters zur Notenverbesserung einmal 
    wiederholt werden, wenn dadurch die Höchstausbildungsdauer nicht überschritten wird. 
      
Ich wünsche Euch, auch im Namen Eurer Mitschülerinnen und Mitschüler der Klassen 5 – 9, des 
Lehrerkollegiums und des Elternbeirats, beim Erreichen Eures großen Ziels, dem erfolgreichen 
Realschulabschluss, viel Erfolg. Die ganze Schulfamilie drückt Euch die Daumen!  
 
Lieber Gruß 
gez. 

Wolfgang Greiner, RSD i. K. 

Schulleiter 
 


